
 

Gesuch um Erteilung einer Grabmalbewilligung 

Gemäss §3 Grabmalverordnung 

Auftraggeber / Auftraggeberin Ausführende Firma 

Name und Adresse: 

 

      

      

      

      

Name und Adresse:  Posttauglich für Rücksendung 

 

      

      

      

      

Name der zuletzt beigesetzten Person, beziehungsweise Text der Inschrift:  

      

Das Grab befindet sich auf dem  

  Friedhof am Hörnli Abteilung:       Sektion:       Nummer:       

  Wolfgottesacker Sektion:       Nummer:       

  Neues Grabmal (gebührenpflichtig)    stehend    liegend   liegende Zusatzplatte 
Dem Gesuch für das Setzen eines neuen Grabmals ist eine Skizze im Massstab 1:10 in doppelter Ausfertigung beizulegen. 

  Nachschrift, wie bestehende   am stehend Grabmal   an der Liegeplatte   an der Zusatzplatte 

  Restaurierung   Reinigung  
  Schrifterneuerung   Gravierung   Ausfassung 

  Verlegung von Abt.:   Sekt.:   Nr.:     Austausch  

Die Arbeiten werden ausgeführt:   am Grab   in der Werkstatt  

Beschreibung des Grabmals 

Material (Handelsname): Herkunft (kontinentaleuropäisch):   Weichgestein 

              Hartgestein 

Bearbeitung:      kunsthandwerklich 

        Findling, Felsen, felsenähnlicher Stein (nur gravierte Inschriften) 

Schriftart:   Relief    Graviert   Aufgesetzt 

      Farbe der Schriftausfassung:        

Ornament:   Relief    Graviert   Aufgesetzt 

      Farbe des Ornamentes:        

Mit dieser Unterschrift bestätigt der Auftraggeber / die Auftraggeberin, 
dass das Grabmalbewilligungsgesuch im Wissen von und in Absprache 
mit allenfalls weiteren anordnungsberechtigten Hinterbliebenen erfolgt. 

Grabmalbewilligungsgebühr CHF 115.–  

Rechnungsstellung an Auftraggeber / Auftraggeberin  
(Bearbeitung dieses Gesuchs, Kontrolle des gesetzten Grabmals,  
periodische Prüfung der Standfestigkeit, etc.) 

 

- Im Doppel einzureichen 

- Doppel wird der ausführenden Firma unterschrieben 
zurückgesendet, auf Verlangen dem Friedhofpersonal 
vorzuweisen 

- Bitte Rückseite beachten! 

Ort, Datum: 
      

Ort, Datum: 
      

Unterschrift Auftraggeber / Auftraggeberin: 
 
 

Unterschrift ausführende Firma: 

Wird von der Stadtgärtnerei ausgefüllt 

Verfügung:  Bewilligt auf Grund der genannten Beschreibung  
und der beiliegen Skizze. 

Riehen, den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setzen des Grabmals:    sofort möglich  frühestens ab: 

Jedoch erst nach erfolgter Verlegung des Plattenweges entlang der gesamten Grabreihe, beziehungsweise nicht vor erfolgter Planie des Grabfeldes. 

                         (nur auf Hartgestein 
und eben gearbeiteten Flächen) 

                         (nur auf Hartgestein 
und eben gearbeiteten Flächen) 



Grabmalgrössen 
 

Reihengräber: Stehende Grabmäler Liegende Grabmäler 

 

Max. Höhe 120 cm 
Min. Höhe 60 cm 
Max. Breite 50 cm 
Min. Breite 25 cm 
Min. Dicke 12 cm 
Max. Ansichtsfläche 0.450 m2 
Max. sichtbare Kubatur 0.075 m3 

 

 

 

Länge × Breite = Ansichtsfläche = max. 0.450 m2 
Länge × Breite × Dicke = Kubatur = max. 0.075 m3 

 

 

Massbeispiele für stehend Grabmäler auf Reihengräber: 

 Breite in cm 

25 30 35 40 45 50 

Höhe in cm Maximale Dicke der Grabsteine in cm 

Max. 120 25 21 18    

 110 27 22 19 17   

 100 30 25 21 19 16  

 90 33 28 24 20 18 16 

 80 37 31 27 23 21 18 

 70 43 36 30 27 24 21 

Min. 60 50 41 35 31 28 25 
 

 

 

Max. Länge 80 cm 
Max. Breite 50 cm 
Min. Dicke 8 cm 
Max. Aufsichtsfläche 0.400 m2 
Max. Kubatur 0.068 m3 
 
 

 

 

 

Länge × Breite = Aufsichtsfläche = max. 0.400 m2 
Länge × Breite × Dicke = Kubatur = max. 0.068 m3 

Bei 80 cm Länge ist keine Anpflanzung mehr möglich. 

Wiesengräber Abteilung 12: Stehende Grabmäler Liegende Grabmäler 

 

Max. Höhe 43 cm 
Min. Höhe 20 cm 
Max. Breite 43 cm 
Max. Dicke 43 cm 
Max. Ansichtsfläche 0.185 m2 
Max. sichtbare Kubatur 0.080 m3 

 

 

Länge × Breite = Ansichtsfläche = max. 0.185 m2 
Länge × Breite × Dicke = Kubatur = max. 0.080 m3 

Je nach Grösse und Art des Grabmals wird ein Fundament 
notwendig. 

 

Max. Länge 43 cm 
Max. Breite 43 cm 
Empfohlene Dicke 8 – 10 cm 
Max. Aufsichtsfläche 0.185 m2 
Max. Kubatur 0.018 m3 

 

 

 

Länge × Breite = Aufsichtsfläche = max. 0.185 m2 
Länge × Breite × Dicke = Kubatur = max. 0.018 m3 

Liegende Grabmäler sind so in den Boden zu legen, dass sie nicht 
aus der Erde ragen. Reliefschriften sind bis zu 1 cm Höhe erlaubt. 

 

Die Masse für stehende und liegende Grabmäler von Familiengräbern entnehmen Sie bitte der jeweiligen Graburkunde. 

 
Zusätzliche, spezielle Vorschriften gelten unter anderem für folgende Felder:  
Muslimgrabfelder 
Kindergrabfeld 
sowie den Wolfgottesacker 
 

 Stand Februar 2021 

 


